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Erwägungen
E. 1
Das Einzelgericht im summarischen Verfahren des Bezirksgerichts Zürich wies mit Urteil vom 20. August 2025 ein Gesuch der Beschwerdeführerin um Erstreckung der Frist zur Behebung des Organisationsmangels ab und ordnete gleichzeitig die Auflösung und Liquidation der Beschwerdeführerin nach den Vorschriften über den Konkurs an. Mit dem Vollzug beauftragte es das Konkursamt Wiedikon-Zürich.
Mit Beschluss vom 16. Oktober 2025 wies das Obergericht des Kantons Zürich ein sinngemässes Gesuch der Beschwerdeführerin um Wiederherstellung der Frist zur Berufung gegen dieses Urteil ab und trat auf deren Berufung zufolge Verspätung nicht ein.
Gegen diesen Beschluss erhob die Beschwerdeführerin mit elektronischen Eingaben vom 24. und 27. November 2025 sowie postalischer Eingabe vom 27. November 2025 Beschwerde in Zivilsachen. Gleichzeitig stellte sie die Gesuche, es sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen und der Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren. Ferner ersuchte sie sinngemäss um Sistierung des bundesgerichtlichen Verfahrens, bis das Obergericht über ein von ihr bei diesem am 24. November 2025 eingereichtes Wiedererwägungs- bzw. Wiederherstellungsgesuch entschieden habe.
Auf die Einholung von Vernehmlassungen zur Beschwerde wurde verzichtet.
E. 2
Das Gesuch der Beschwerdeführerin um Sistierung des bundesgerichtlichen Verfahrens wird abgewiesen, da sich die Beschwerde als offensichtlich unzulässig erweist und daher eine Aussetzung des Verfahrens vorliegend nicht als zweckmässig erscheint ( Art. 71 BGG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 BZP ).
E. 3
Beschwerden an das Bundesgericht sind hinreichend zu begründen, ansonsten darauf nicht eingetreten werden kann ( BGE 140 III 115 E. 2 S. 116; 134 II 244 E. 2.1). Dafür muss in der Beschwerdeschrift unter Bezugnahme auf die Erwägungen des angefochtenen Entscheids dargelegt werden, inwiefern dieser Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ; BGE 140 III 115 E. 2 S. 116, 86 E. 2 S. 89). Eine Verletzung von Grundrechten wird vom Bundesgericht nicht von Amtes wegen geprüft, sondern nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde detailliert und klar vorgebracht und begründet worden ist ( Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 142 III 364 E. 2.4).
Diesen Anforderungen an die Begründung genügt die vorliegende Beschwerde offensichtlich nicht, indem die Beschwerdeführerin der Vorinstanz darin zwar verschiedene Rechtsverletzungen vorwirft, diese indessen nicht hinreichend, unter rechtsgenüglicher Auseinandersetzung mit den einlässlichen Erwägungen der Vorinstanz begründet. Auf die demnach unzulässige Beschwerde ist somit im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG nicht einzutreten, wobei sich die Urteilsbegründung auf eine kurze Angabe des Unzulässigkeitsgrundes beschränkt ( Art. 108 Abs. 3 BGG ).
Das Gesuch der Beschwerdeführerin um Erteilung der aufschiebenden Wirkung wird mit diesem Entscheid in der Sache selbst gegenstandslos.
E. 4
Das Gesuch der Beschwerdeführerin um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das bundesgerichtliche Verfahren, über das unter den gegebenen Umständen nicht vorgängig separat entschieden werden musste (vgl. Urteil 4A_20/2011 vom 11. April 2011 E. 7.2.2), ist abzuweisen, weil die Beschwerde als von vornherein aussichtslos erschien ( Art. 64 Abs. 1 BGG ).
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen ( Art. 68 BGG ).
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